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Als Arbeitgeber haben Sie gegenüber Ihren 

Mitarbeitern eine besondere Sorgfaltspflicht. 

Die Reisetätigkeit von Mitarbeitern ins Aus-

land gehört mittlerweile zum betrieblichen 

Alltag von Unternehmen. Die Mitarbeiter er-

füllen auf Dienstreisen wichtige Aufgaben 

und übernehmen eine große Verantwortung. 

Deshalb sollte eine adäquate und service-

orientierte Absicherung dieser Mitarbeiter 

sichergestellt sein. Hierzu gibt es verschie-

dene Möglichkeiten:

Immer öfter werden Mitarbeiter auch langfris-

tig zum Beispiel für Projekte oder zum Aufbau 

einer Niederlassung ins Ausland entsendet. 

Besonders in diesen Fällen ist ein adäqua-

ter und serviceorientierter Krankenversiche-

rungsschutz notwendig.

Sollte es im Ausland zu einem Krankheits-

fall (z.B. stationärer Aufenthalt) Ihres Mitar-

beiters kommen, können Ihnen erhebliche 

Kosten entstehen. Die VSMA bietet für die-

sen Bereich eine leistungsstarke Lösung, 

die unter anderem umfangreiche Assistance-

Leistungen wie zum Beispiel Hilfeleistung bei 

Medikamenten, Übermittlung von Notfallbot-

schaften und Information über medizinische 

Leistungsträger beinhaltet. Über die VSMA 

kann eine pauschale Auslandsreise-Kranken-

versicherung für kurzfristige Reisen bis zu 4 

Monaten sowie Entsendungen abgeschlos-

sen werden.

Zusätzlich kann der Arbeitgeber eine Unfall-

versicherung für die Mitarbeiter abschließen. 

Dabei gibt es die Möglichkeit der sogenann-

ten 24-Stunden-Deckung oder einer Unfall-

versicherung nur für die Dauer von Dienstrei-

sen. Auch hier ist ein Gruppen-Unfallvertrag 

empfehlenswert.

Eine Reisegepäckversicherung kann eine 

sinnvolle Ergänzung in Bezug auf die Absi-

cherung von Schäden an Ihrem Reisegepäck 

während der Dauer von Dienstreisen sein. Es 

ist von immenser Wichtigkeit, dass der Versi-

cherungsschutz auf die individuellen Belange 

des Unternehmens beziehungsweise der rei-

senden Personen abgestimmt wird. Die Mög-

lichkeiten zur individuellen Ausgestaltung des 

Versicherungsschutzes kann  die VSMA GmbH 

den VDMA- Mitgliedsunternehmen aufzeigen.

Auch die Entführung von Mitarbeitern die in 

bestimmte Gebiete reisen ist heutzutage kei-

ne Seltenheit mehr. Daher schließen immer 

mehr Firmen eine sogenannte Entführungsver-

sicherung für Ihre Mitarbeiter ab. Versichert 

werden in der Regel Einzelpersonen oder ein 

definierter Personenkreis. Geleistet wird für 

Schäden und Aufwendungen durch Entfüh-

rung, Erpressung und Freiheitsberaubung, 

zum Beispiel Lösegeld, Aufwendungen für ein 

Krisenmanagement – präventiv und im Krisen-

fall usw. Im Regelfall ist der Abschluss einer 

solchen Police nur als Pauschallösung in Form 

einer weltweit gültigen Jahrespolice möglich.

Die Auslandsreiseversicherung ist eine wei-

tere Möglichkeit der Mitarbeiterabsicherung. 

Diese Versicherung leistet im Todesfall eine 

Kapitalzahlung (Risikolebensversicherung)

sowie Berufsunfähigkeitsrente. Die VSMA 

GmbH kann VDMA-Mitglieder auch zu allen 

vorgenannten Versicherungen beraten und 

über Rahmenverträge entsprechende Versi-

cherungslösungen anbieten.
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Neuordnung der Feuerschutz-
steuer führt zu Reduzierung der 
Gesamtprämie
 
Der Gesetzgeber hat zum 01.07.2010 die Be-

messungsgrundlage zur Feuerschutzsteuer 

geändert. Von der Änderung betroffen sind 

die Versicherungszweige Feuer, Feuer-Be-

triebsunterbrechung, Verbundene Hausrat- 

und Verbundene Wohngebäudeversicherung. 

Diese Änderung der Versicherungssteuer bzw. 

Weltweit auf Nummer sicher - 
Absicherung von Mitarbeitern 
auf Dienstreisen

Feuerschutzsteuer führt zu Prämienverände-

rungen in Feuerversicherungsverträgen. Be-

messungsgrundlage für die Feuerschutzsteu-

er ist weiterhin die Versicherungsprämie ohne 

Versicherungssteuer. Neu ist, dass die Ver-

sicherungsprämie prozentual aufgeteilt wird, 

um die Feuerschutzsteuer und die Versiche-

rungssteuer zu bemessen. Zukünftig werden 

60% der Versicherungsprämie mit Versiche-

rungssteuer und 40% mit Feuerschutzsteuer 

belegt.

Im Ergebnis reduziert sich also die Versiche-

rungssteuer zu Gunsten der Feuerschutzsteu-

er. Durch die neue Bemessungsgrundlage 

ändert sich die Höhe des Versicherungssteu-

ersatzes ab dem 01.07.2010 wie folgt:

Feuer und Feuer-

Betriebsunterbrechungsversicherungen: 

13,2 % (statt bisher 14%).

Verbundene Wohngebäudeversicherung:

 16,34 % (statt bisher 17,75%)

Verbundene Hausratversicherung: 

16,15 % (statt 18%)

Die neue Berechnung der Steuer findet auf 

alle ab dem 01.07.2010 ausgestellten Prämi-

enrechnungen Anwendung.
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